
I. Versicherungsleistungen
1. Für jeden Tag eines medizinisch notwendigen Kran-

kenhausaufenthaltes wegen Krankheit oder Unfall
sowie bei stationärer Entbindung wird ohne Kosten-
nachweis ein Krankenhaustagegeld in vereinbarter
Höhe gezahlt. Aufnahme- und Entlassungstag werden
je als ein voller Tag gewertet.

2. Bei teilstationärer Behandlung wird die Hälfte des ver-
einbarten Krankenhaustagegeldes gezahlt.

3. Als Krankenhäuser im Sinne von § 4 Absatz 4 AVB gel-
ten auch Bundeswehrkrankenhäuser. Bei Behandlung
im Truppensanitätsbereich wird kein Krankenhausta-
gegeld gezahlt.

4. Die Höhe des vereinbarten Krankenhaustagegeldes
ergibt sich aus der Tarifbezeichnung.
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II. Beiträge
Die Beiträge werden nach den jeweils aktuellen tech-
nischen Berechnungsgrundlagen festgelegt. Sie ergeben
sich für Neuabschlüsse aus der jeweils gültigen Beitrags-
tabelle.

Die monatlich zu zahlende Beitragsrate wird in dem Ver-
sicherungsschein bzw. einem späteren Nachtrag zum
Versicherungsschein ausgewiesen.

Der Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertra-
ges nach dem Geschlecht und Eintrittsalter der versi-
cherten Person festgesetzt. Als Eintrittsalter gilt der
Unterschied zwischen dem Geburtsjahr der versicherten
Person und dem Jahr des Versicherungsbeginns.

Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19.
Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalen-
derjahres der Beitrag für das Eintrittsalter 15 bzw. 20 zu
zahlen.

Tarif KH

Krankenhaustagegeldversicherung 

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversiche-
rung (AVB).

Gültig ab dem 01. 01. 2000

Die Krankenversicherung.


